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Stadt Lohne 
Der Bürgermeister 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 65/229/2014 
 
 
Federführung: Abt. 65 - Hochbau Datum: 30.12.2014
Verfasser: Gregor Raabe AZ: 6/65 -Ra/Ol

 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Bau-, Verkehrs-, Planungs- und 
Umweltausschuss 

20.01.2015 Vorberatung 

Verwaltungsausschuss 27.01.2015 Entscheidung 
 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
Zustimmung zu Bauvorhaben; 1. Verlängerung der BImSchG-Genehmigung 
vom 30.11.2011, hier: Neubau Ferkelstall Nr. 18 und Sauen-Abferkelstall Nr.  
19 b, Dinklager Landstraße 2 
 
 
Sachverhalt: 
 
Auf der landwirtschaftlichen Hofstelle mit Biogasanlage, Dinklager Landstraße 2 beantragt 
der Eigentümer die 1. Verlängerung des Genehmigungsbescheides für die wesentliche 
Änderung einer Tierhaltungsanlage und Errichtung einer Biogasanlage gem. § 16 BImSchG 
(Nr. 7.1 Spalte 1 und Nr. 1.4 Spalte 2 b), aa) der 4. BImSchVO mit UVP-Pflicht). Die 
Genehmigung wurde am 30.11.2011 erteilt. Auf der Seite 2 des oben genannten 
Genehmigungsbescheides, 2. Absatz wird folgendes aufgeführt: 
 
Diese Genehmigung erlischt für die Anlage/Anlagenteile, die nicht innerhalb von 3 Jahren 
nach Bestandskraft dieses Bescheides vollständig in Betrieb genommen worden sind. 
 
Auf Antrag kann diese Frist aus wichtigem Grund verlängert werden, wenn dadurch der 
Zweck des Gesetzes nicht gefährdet wird. Eine eventuelle Verlängerung der Genehmigung 
ist rechtzeitig vor Ablauf dieser Frist zu beantragen.  
 
Beantragt ist mit Schreiben vom 24.11.2014 die 1. Verlängerung der Baugenehmigung. Im 
Antrag wird u. a. begründet, dass die wesentlichen Teile der Baugenehmigung umgesetzt 
worden sind und lediglich der Neubau des Ferkelstalles Nr. 18 und der Neubau des 
Abferkelstalles Nr. 19 b fehlen. Außerdem wird das Zeitfenster von 3 Jahren für die 
vollständige Umsetzung des Genehmigungsbescheides mit Neubau Schweinemaststall und 
Biogasanlage als zu gering angesehen. Hinzu sei gekommen, dass der Bauunternehmer im 
Herbst keine Zeit hatte, die Bauvorhaben zeitnah umzusetzen. 
 
Die Hofstelle liegt im Außenbereich der Stadt Lohne in der Ortslage Märschendorf. Im 
Flächennutzungsplan ist das Grundstück als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Über das Einvernehmen zur 1. Verlängerung des Genehmigungsbescheides vom 
30.11.2011 sowie Dauer der Verlängerung ist zu beraten und zu entscheiden. 
 
 
 
 
 
 
Gerdesmeyer 
 
 
 


